
 
 
 
  GroßeKreisstadt  
 Team Steuern/ Gebühren 
 Rappenwörthstr. 49, 76287 Rheinstetten 
 Tel.: 0721/ 95 14 - 242 
 Fax: 07242/ 95 14 – 244 
 
 
 
 

ANTRAG AUF ÄNDERUNG DES FÄLLIGKEITSDATUMS DER   
GRUNDSTEUER 

auf den 01. Juli als Jahreszahler (§ 28 Abs. 3 Grundsteuergesetz) 
 

Name, Vorname:

Adresse:

Buchungszeichen / Objekt:

Telefon (für Rückfragen):

________________________________________________________________________
Datum:     Unterschrift:

Hinweis:
Die Änderung muss bis zum 30.09. des Jahres beantragt werden.
Eine Veranlagung als Jahreszahler (Gesamtbetrag der Grundsteuer fällig am 01.07 jeden
Jahres) kann dann ab dem Folgejahr berücksichtigt werden.

Bearbeitungsvermerk durch die Stadt Rheinstetten
Bürgerbüro:  20.1.2 EDV-Erledigt
 � JZ erfasst

Datum:  Datum:

Hz Sachbearbeiter:  Hz Sachbearbeiter:


